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Schriftliche Anfrage: "Was ist reformierte Spiritualität?": Verabschiedung zuhanden der 
Kirchensynode 

Ausgangslage
Am 22. November 2022 reichte Barbara Amon Betschart, Trüllikon, eine Schriftliche Anfrage gemäss 
§ 68 der Geschäftsordnung der Evangelisch-reformierten Kirchensynode des Kantons Zürich vom 15. 
März 2011 [LS 181.21] betreffend "Reformierte Spiritualität" ein und stellte dem Kirchenrat drei Fragen. 
Die Beantwortungsfrist beträgt drei Monate ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Anfrage. Die 
Beantwortung der Anfrage wies der Kirchenrat am 30. November 2022 dem Kirchenrat zu. Referentin 
des Kirchenrates ist dessen Mitglied Esther Straub. Die Antwort auf die Schriftliche Anfrage liegt vor 
und ist zuhanden der Kirchensynode zu verabschieden. 

Der Kirchenrat beschliesst: 
1. Die Antwort zur Schriftlichen Anfrage von Barbara Amon Betschart, Trüllikon, betreffend 

"Reformierte Spiritualität" wird zuhanden der Kirchensynode verabschiedet.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

 Büro der Kirchensynode
 Parlamentsdienst
 Friederike Osthof, Leiterin Abteilung Lebenswelten

Für richtigen Auszug

Arnold Schudel
Kirchenratskanzlei
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